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"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a.d. Lahn

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a.d. Lahn – be-

stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für

das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang,

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-

über hinaus haben wir den Lagebericht der Wasserwerke der Kreisstadt Limburg a.d. Lahn

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-

schriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Hessen und er gän zen den deut schen,

für Ka pi tal ge sell schaf ten gel ten den han dels recht li chen Vor schrif ten so wie Re gelun gen

der Be triebs satzung und ver mit telt un ter Be ach tung der deut schen Grund sät ze ord-

nungs mä ßi ger Buch füh rung sowie der landesrechtlichen Vorschrif ten ein den tat säch li-

chen Ver hält nis sen ent spre chen des Bild der Ver mö gens- und Fi nanz lage des Ei gen-

betriebs zum 31. Dezember 2024 sowie sei ner Er trags la ge für das Wirt schafts jahr vom

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landes recht-

lichen Vorschriften zutreffendes Bild von der La ge des Eigenbetriebs. In allen we sent li-

chen Be lan gen steht die ser La ge be richt in Ein klang mit dem Jah resab schluss, ent-

spricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Hes sen und ergänzen-

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli chen Vorschriften so-

wie Rege lungen der Be triebs satzung und stellt die Chan cen und Risi ken der zukünf tigen

Ent wick lung zu tref fend dar.  
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres ab schlus ses, der

den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Hessen und er gän zen den deut-

schen, für Ka pital ge sell schaften gel ten den handels rechtlichen Vor schriften so wie Re-

gelungen der Betriebs satzung in al len we sentli chen Belangen ent spricht, und da für, dass der

Jah resab schluss unter Beachtung der deut schen Grundsätze ordnungs mä ßi ger Buch füh rung

sowie der lan desrecht lichen Vorschriften ein den tat sächlichen Ver hält nis sen ent spre chendes

Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er tragsla ge des Eigen betriebs ver mit telt. Ferner sind die

gesetzlichen Vertreter verant wortlich für die in ternen Kontrollen, die sie in Übereinstim mung

mit den deut schen Grundsätzen ord nungsmäßi ger Buchfüh rung als notwendig be stimmt ha-

ben, um die Aufstellung eines Jahresab schlusses zu er mög li chen, der frei von wesentlichen

fal schen Dar stel lungen aufgrund von dolosen Handlun gen (d.h. Manipulationen der Rech-

nungsle gung und Ver mögensschädigungen) oder Irr tümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver ant-

wortlich, die Fähigkeit des Ei genbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be ur-

tei len. Des Wei te ren haben sie die Ver ant wor tung, Sach ver halte in Zu sam men hang mit der

Fortführung der Un ternehmens tätigkeit, so fern ein schlä gig, an zu ge ben. Darüber hinaus sind

sie dafür ver antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat zes der Fortfüh-

rung der Un terneh mens tä tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli che oder rechtliche

Gege benheiten ent gegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage berichts,

der insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zu tref fen des Bild von

der La ge des Ei gen betriebs ver mit telt sowie in allen we sentlichen Be langen mit dem Jah res-

ab schluss in Ein klang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebs gesetzes des Landes Hessen

und er gän zen den deut schen ge setz li chen Vor schrif ten so wie Re ge lungen der Be triebs satz-

ung  ent spricht und die Chancen und Ri si ken der zu künf ti gen Entwick lung zu tref fend dar-

stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver ant wort lich für die Vor keh rungen und Maß-

nahmen (Systeme), die sie als not wendig er achtet ha ben, um die Auf stellung ei nes La gebe-

richts in Überein stim mung mit den an zu wendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes

des Landes Hessen zu er mög li chen, und um aus rei chende ge eignete Nachweise für die Aus-

sa gen im Lage be richt er brin gen zu kön nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der lan-

desrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs ver mittelt so wie

in al len we sentli chen Be lan gen mit dem Jah resab schluss sowie mit den bei der Prüfung ge-

wonne nen Er kennt nis sen in Ein klang steht, den Vorschriften des Eigenbet riebsgesetzes des

Landes Hessen und ergänzenden deutschen, für Kapitalgesell schaften geltenden handels-

recht li chen Vorschriften sowie Re gelun gen der Be triebs satzung ent spricht und die Chancen

und Risi ken der zu künfti gen Ent wicklung zu treffend dar stellt, sowie ei nen Be stäti gungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungs urteile zum Jahres abschluss und zum La gebe richt be-

inhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab schlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf deckt. Fal sche Darstel-

lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re sul tie ren und werden als wesent-

lich angesehen, wenn vernünftig er weise er war tet wer den könn te, dass sie ein zeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jah res ab schlus ses und Lagebe richts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidun gen von Adres sa ten be ein flussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri ti sche

Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstel lun gen im Jah-

resabschluss und im Lage bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü mern, pla-

nen und führen Prü fungs hand lun gen als Reak tion auf diese Risiken durch so wie erlangen

Prü fungs nach weise, die aus rei chend und ge eignet sind, um als Grundla ge für unsere

Prü fungsur teile zu die nen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine

aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do-

lose Handlungen kollusives Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können.

erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-

den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der

internen Kontrollen des Eigenbetriebs bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzu-

geben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand ten

Rech nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern darge stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga ben.

ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen dar-

über, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fort-

führung seiner Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung seiner Aufgaben, aufwerfen können.

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungs-

urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-

eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb die ste-

tige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließ lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen den Ge-

schäfts vorfäl le und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be ach tung

der deut schen Grundsät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat sächli chen Ver hält-

nis sen ent sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage des Eigenbetriebs

vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge set-

zesent spre chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbe triebs.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge stell ten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen der ge eig neter

Prü fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu kunfts orien tier ten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be deut sa men An nah men nach

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu kunfts orien tierten Angaben aus diesen

Annah men. Ein eigen ständiges Prüfungsur teil zu den zu kunfts orientierten Angaben sowie

zu den zugrunde liegenden Annah men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

vermeid bares Risiko, dass künftige Er eig nis se we sentlich von den zukunftsorientierten

Angaben ab weichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge plan ten

Um fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs fest stel lun gen, ein-

schließ lich etwaiger Mängel in internen Kontrollen, die wir wäh rend unserer Prü fung feststel-

len.

Limburg a. d. Lahn, 8. September 2025

MNT Revision und Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Christian Wendt             gez. Andreas Offermann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer


